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Satzung zur Änderung der 
Studienordnung für den gemeinsamen 

Bachelorstudiengang Geowissenschaften 
der Ludwig-Maximilians-Universität München 

und 
der Technischen Universität München 

 
Vom 24. September 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 Satz 1 des 
Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlassen die Ludwig-Maximilians-
Universität München und die Technische Universität München folgende Satzung: 
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§ 1 
 
Die Studienordnung für den gemeinsamen Bachelor-Studiengang 
Geowissenschaften der Ludwig-Maximilians-Universität München und der 
Technischen Universität München vom 26. November 2004 wird wie folgt geändert: 
 
 
1. In der Inhaltsübersicht wird in der Angabe zu § 14 das Wort 

„Studentenbetreuung“ durch das Wort „Studierendenbetreuung“ ersetzt. 
 
 
2. In § 1 werden zwischen den beiden Klammerzusätzen die Wörter „in der jeweils 

geltenden Fassung“ eingefügt. 
 
 
3. In § 4 Abs. 2 Sätze 2 und 4 wird jeweils das Wort „Studenten“ durch das Wort 

„Studierenden“ ersetzt. 
 
 
4. In § 5 Satz 6 und in § 6 Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 4 Satz 1 wird jeweils das Wort 

„Studenten“ durch das Wort „Studierende“ ersetzt. 
 
 
5. § 8 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Satz 1 wird das Wort „Studenten“ durch das Wort „Studierende“ ersetzt. 
 

b) In Satz 5 wird das Wort „Student“ durch das Wort „Studierende“ ersetzt. 
 
 
6. In § 9 Abs. 1 Satz 1 und in § 10 Abs. 1 Satz 1 wird jeweils das Wort „Studenten“ 

durch das Wort „Studierende“ ersetzt. 
 
 
7. In der Überschrift zu § 14 wird das Wort „Studentenbetreuung“ durch das Wort 

„Studierendenbetreuung“ ersetzt. 
 
 
8. In § 15 Sätze 2 und 3 wird jeweils das Wort „Studenten“ durch das Wort 

„Studierende“ ersetzt. 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 1. Oktober 2007 in Kraft. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats der Ludwig-Maximilians-
Universität München vom 19. Juli 2007 und des Beschlusses des Akademischen Senats der 
Technischen Universität München vom 11. Juli 2007. 
 
München, den 24. September 2007 
 
Technische Universität München 
 
 
Wolfgang A. Herrmann 
Präsident 
 
 
 
Diese Satzung wurde am 24. September 2007 in der Hochschule niedergelegt; die Niederlegung 
wurde am 24. September 2007 durch Anschlag in der Hochschule bekannt gemacht. Tag der 
Bekanntmachung ist daher der 24. September 2007. 
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